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Beginn der Sitzung: 12.00 Uhr 

Tagesordnungspunkt  

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes 

BT-Drucksache 18/11234, 18/11532 

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Guten Tag. Ich 
begrüße alle zur 103. Sitzung des Finanzaus-
schusses, zu unserer öffentlichen Anhörung. 

Ich begrüße die Experten, die dem Finanzausschuss 
heute ihren Sachverstand für die Beratung zu dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines 
Sechsten Gesetzes zur Änderung des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes“ (BT-Drucksachen 18/11234, 
18/11532) zur Verfügung stellen. 

Soweit Sachverständige davon Gebrauch gemacht 
haben, dem Finanzausschuss vorab ihre schrift-
liche Stellungnahme zukommen zu lassen, sind 
diese an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt 
worden. Die Stellungnahmen finden sich auch im 
Internetauftritt des Finanzausschusses wieder und 
werden Bestandteil des Protokolls zur heutigen 
Sitzung. 

Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen des 
Finanzausschusses und soweit anwesend auch die 
der mitberatenden Ausschüsse. 

Parallel findet eine wichtige Anhörung des Haus-
haltsausschusses zu den Bund-Länder-Finanz-
beziehungen statt, an der viele unserer Kollegen 
teilnehmen. Deshalb bitte ich darum, die etwas 
dünnere Besetzung zu entschuldigen. Die Fach-
leute sind aber anwesend.  

Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich 
die Abteilungsleiterin Zoll, Umsatzsteuer und 
Verbrauchsteuern, Frau Ministerialdirektorin 
Colette Hercher, sowie weitere Fachbeamte des 
BMF begrüßen. 

Ferner begrüße ich die Vertreter der Länder. 

Soweit anwesend begrüße ich die Vertreter der 
Bild-, Ton- und Printmedien. 

Und nicht zuletzt darf ich noch die Gäste auf der 
Tribüne begrüßen. Ich hoffe, dass wir alle eine 
interessante Anhörung erleben werden.  

Zum Thema der heutigen Anhörung: Mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf wird die Bemessung der 
Kraftfahrzeugsteuer für ab dem 1. September 2018 
erstmals zugelassene Personenkraftwagen anhand 
der von den Zulassungsbehörden übermittelten 
und nach einer weltweit harmonisierten Test-
prozedur ermittelten C02-Werte in Anlehnung an 
das zukünftige Verkehrsrecht geregelt. 

Zum Ablauf der Anhörung: Für diese Anhörung ist 
ein Zeitraum von einer Stunde vorgesehen, also bis 
ca. 13:00 Uhr. Nach unserem bewährten Verfahren 
sind höchstens zwei Fragen an einen Sachverstän-
digen bzw. jeweils eine Frage an zwei Sachver-
ständige zu stellen. Ziel ist es dabei, möglichst 
vielen Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit 
zur Fragestellung und Ihnen als Sachverständige 
zur Antwort zu geben. Ich darf deshalb alle ganz 
herzlich um kurze Fragen und knappe Antworten 
bitten.  

Die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen darf 
ich bitten, stets zu Beginn ihrer Frage die Sachver-
ständige oder den Sachverständigen zu nennen, an 
den sich die Frage richtet, und bei einem Verband 
nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen 
zu nennen, um Verwechslungen zu vermeiden. 

Die Fraktionen werden gebeten, ihre Fragesteller 
im Vorhinein über die Obfrau oder den Obmann 
des Finanzausschusses bei mir anzumelden. 

Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. 
Zu diesem Zweck wird die Anhörung mitgeschnit-
ten. Zur Erleichterung derjenigen, die unter Zuhil-
fenahme des Mitschnitts das Protokoll erstellen, 
werden die Sachverständigen vor jeder Abgabe 
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einer Stellungnahme von mir namentlich aufgeru-
fen. 

Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und 
sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, 
um Störungen zu vermeiden. 

Noch ein letzter Hinweis: Da sich an diese Anhö-
rung sofort die Anhörung zur ,,Änderung des 
Zweiten Verkehrssteueränderungsgesetzes‘‘ 
anschließen wird, werde ich um 13:00 Uhr eine 
kurze Pause machen, damit diejenigen Sachver-
ständigen, die nicht auch bei der zweiten Anhö-
rung geladen sind, den Saal verlassen können und 
die neuen Sachverständigen ihren Platz einnehmen 
können. Die Sachverständigen, die für beide Anhö-
rungen benannt worden sind, können auf ihren 
Plätzen sitzenbleiben. 

Wir beginnen jetzt mit der Anhörung. Der erste 
Fragesteller ist Herr Dr. Murmann für die CDU/ 
CSU-Fraktion.  

Abg. Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst im 
Namen aller der Vorsitzenden zum heutigen 
Geburtstag gratulieren.  

Meine erste Frage richtet sich an den Verband der 
Automobilindustrie und den Verband der Inter-
nationalen Kraftfahrzeughersteller. 

Wir haben es mit einer neuen EU-Verordnung zu 
tun, deren inhaltliche Ausgestaltung noch nicht 
komplett klar ist. Wir gehen davon aus, dass sich 
die Emissionsmessungen deutlich verändern wer-
den und auch deutliche Veränderungen hervor-
rufen.  

Meine erste Frage lautet deshalb: Wie stellen sich 
die deutschen und internationalen Kraftfahrzeug-
hersteller auf diese Änderungen ein? Gibt es bei 
Ihnen Gruppen, die sich damit auseinandersetzen? 
Gibt es Überlegungen, ob man die Autos anders 
designt oder baut? 

In einem der ersten Gespräche haben wir beispiels-
weise gehört, dass Dieselautos heutzutage ihren 
Motor automatisch abstellen, wenn sie an einer 
roten Ampel stehen. Das ist bei dem aktuellen 
Testzyklus nicht unbedingt sinnvoll, könnte es aber 
bei dem neuen vielleicht doch sein.  

Bitte führen Sie aus, welche Erkenntnisse Sie 
schon gewonnen haben und wie Sie sich auf diese 
Veränderung einstellen. Dankeschön. 

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Für den Verband 
der Automobilindustrie antwortet Frau Dr. Wünne-
mann.  

Sve Dr. Monika Wünnemann (Verband der Auto-
mobilindustrie e. V. (VDA)): Vielen Dank für die 
Einladung zu dieser Anhörung. Ich bin beim Ver-
band der Automobilindustrie für den Bereich der 
Steuern zuständig. Mein Kollege, Herr Dr. Koers, ist 
für das Thema „Klimaschutzpolitik“ der Experte. 
Deshalb möchte ich hier das Wort an ihn weiter-
geben, um die Hintergründe zu dem WLTP-
Verfahren (Worldwide Harmonized Light-Duty 
Vehicles Test Procedure) zu erläutern, das wir als 
Verband der Automobilindustrie natürlich beglei-
ten und unterstützen.  

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Herr Dr. Koers, 
bitte. 

Sv Dr. Martin Koers (Verband der Automobil-
industrie e. V. (VDA)): Vielen Dank.  

Wie stellen wir uns auf die Einführung des WLTP 
ein? Die Industrie und die Europäische Kommis-
sion arbeiten schon seit Jahren daran, einen rea-
listischeren Testzyklus, ein realistischeres Labor-
verfahren für stets reproduzierbare CO2-Werte und 
sonstige Schadstoffwerte einzuführen. Der alte 
Testzyklus NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) 
ist eigentlich kein CO2-Zyklus, sondern man hat 
damals versucht, andere Emissionen damit zu mes-
sen. Darauf aufbauend hat man zusätzlich den 
Kraftstoffverbrauch und den CO2-Ausstoß gemes-
sen.  
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Die Automobilindustrie ist gemeinsam mit der 
Europäischen Kommission seit Jahren dabei, den 
WLTP einzuführen - ein neues, realistischeres 
Testverfahren, insbesondere auch mit dem Ziel 
eines weltweit harmonisierten Testverfahrens. Es 
ist sehr ärgerlich, dass in Japan, Indien, China, den 
USA und in Europa teilweise unterschiedliche 
Testverfahren verwendet werden. 

Das neue Testverfahren wird höhere CO2-Werte 
produzieren als die alten. Das Testverfahren wird 
sich ändern, nicht aber die Effizienz der Fahrzeuge. 
Wenn man eine Metapher verwenden möchte, kann 
man sich das so vorstellen: Heute werden Fahr-
zeuge in Celsius gemessen, zukünftig in Fahrenheit 
– aber die Temperatur draußen wird nach wie vor 
die gleiche sein. Die Temperatur an sich hat sich 
nicht geändert. Genauso ist es mit dem NEFZ und 
dem WLTP. Der NEFZ hatte viele Schwächen und 
es wurde versucht, diese mit dem WLTP auszu-
merzen. Der WLTP ist aber nach wie vor ein Labor-
verfahren, das nicht die Realität wiederspiegelt, 
sondern unter reproduzierbaren, stets gleichen 
Bedingungen versucht, die Effizienz zwischen 
Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller vergleich-
bar zu machen.  

Die CO2-basierte Kfz-Steuer wurde eingeführt, um 
eine Lenkungswirkung zu entfalten. Das heißt, effi-
zientere Fahrzeuge sollten einen Vorteil erhalten. 
Die Effizienz der Fahrzeuge wird durch die Umstel-
lung von NEFZ auf WLTP nicht beeinflusst, son-
dern es wird ein anderes Rechenverfahren ange-
wendet. Das bringt einen höheren CO2-Ausstoß mit 
sich, aber das Verhältnis der Effizienz zwischen 
den Fahrzeugen wird sich nicht ändern. Vor die-
sem Hintergrund ist die Änderung des Messver-
fahrens für uns wie eine Währungsumstellung, also 
eine technokratische Umstellung. Wie künftig die 
Kfz-Steuer oder sonstiges ausgestaltet sein kann, ist 
eine völlig andere Frage. Hier geht es darum, wie 
man mit den unterschiedlichen Welten NEFZ und 
WLTP umgeht. Vielen Dank.  

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Vielen Dank. 
Herr Schnurrer, bitte.  

Sv Alexander Schnurrer (Verband der Inter-
nationalen Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK)): 
Vielen Dank für die Möglichkeit zur Teilnahme an 
dieser Anhörung. Ich kann mich den Worten von 
Herrn Dr. Koers nur anschließen. Wir gehen auch 
davon aus, dass es keine Beeinflussung der Effi-
zienz der Fahrzeuge gibt. Die Fahrzeuge bleiben die 
gleichen, nur das Messverfahren wird sich ändern. 
Mir ist nicht bekannt, ob es in den Hersteller-
häusern spezielle Gruppen gibt, die sich damit 
beschäftigen.  

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Vielen Dank. Die 
nächste Fragestellerin für die SPD-Fraktion bin ich 
selbst, da ich Berichterstatterin für den Bereich 
Zoll bin. Ich frage Herrn Prof. Dr. Hechtner und 
Herrn Dewes, wie sie den Gesetzentwurf in Hin-
blick auf Rechtssicherheit, Planungssicherheit und 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung bewerten.  

Herr Prof. Dr. Hechtner, bitte.  

Sv Prof. Dr. Frank Hechtner (Freie Universität 
Berlin): Vielen Dank für die Einladung und für die 
Frage.  

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz war eigentlich schon 
optimal vorbereitet, indem in § 9 ein dynamischer 
Verweis enthalten ist, sodass auch ein Verweis auf 
die neue Ordnung möglich gewesen wäre.  

Das zentrale Problem ist, dass die neue Ordnung zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft tritt bezie-
hungsweise von den Anbietern angewendet werden 
könnte. Dementsprechend hätten wir unterschied-
liche Messwerte als Grundlagenbescheid für die 
Feststellung der Kraftfahrzeugsteuer. Was hier nun 
geregelt wurde, ist vernünftig und richtig, denn 
durch die Einführung des § 18 Abs. 5 wurde nur 
der dynamische Verweis herausgenommen und auf 
den spätmöglichsten Termin umgestellt.  

Für die Rechtssicherheit, für die einheitliche An-
wendung des Gesetzes und für eine einheitliche 
Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage und 
demzufolge der Steuer ist das positiv zu bewerten. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf ist also sinnvoll 
und sollte so umgesetzt werden.  

Gestatten Sie mir noch zwei Bemerkungen zu ei-
nem Punkt, der vielleicht auch in der Presse etwas 
unglücklich war: Im Referentenentwurf wurden 
noch Zahlen genannt, die andeuteten, dass durch 
das Gesetz möglicherweise eine Steuermehrbelas-
tung entstehen könnte. 

Es geht nicht um die Steuermehrbelastung, sondern 
um die Frage, ob durch dieses Gesetz der kausale 
Effekt dazu bewirkt wird. Das ist zu verneinen, 
denn es ist schon ein dynamischer Verweis ent-
halten. Das heißt, dass sich später sehr wohl Steu-
erbelastungen durch eine veränderte Bemessungs-
technik verändern können. Das wird jedoch nicht 
durch diesen Gesetzentwurf bewirkt. Insofern wa-
ren vielleicht die Zahlen, die ursprünglich im Refe-
rentenentwurf enthalten waren, etwas missver-
ständlich, denn die werden ganz normal durch das 
bestehende Gesetz eingepreist. Das sollte man 
vielleicht noch einmal anmerken, ohne in Abrede 
zu stellen, dass sich das Steueraufkommen auch 
ändern könnte.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Vorge-
sehene sinnvoll ist und auch in dieser Form, was 
das Steuerrecht angeht, so umgesetzt werden sollte. 
Vielen Dank. 

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Vielen Dank. 
Herr Dewes, bitte. 

Sv Dieter Dewes (BDZ – Deutsche Zoll- und Fi-
nanzgewerkschaft): Ich kann mich den Worten von 
Herrn Prof. Dr. Hechtner nur anschließen. Die Vor-
teile liegen natürlich in der Stichtagsregelung, die 
sehr spät aufsetzt. Nun herrscht Rechtssicherheit. 

Mit dem Stichtag besteht Planungssicherheit, denn 
diese Werte sind mehr oder weniger eindeutig. Und 
dadurch, dass es nur um eine Bemessungsgrund-
lage geht, ist vor bzw. nach dem Stichtag die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung gewährleistet. 
Insofern kann man nichts dabei finden. 

Als wir die Stellungnahme schrieben, fiel uns auf, 
dass man gesagt hatte, es entstehen Steuerminder-
einnahmen. Das zog sich wie ein roter Faden hin-
durch. Wenn man das dann aber mit Leuten aus 
dem Steuerbereich bespricht, sagen diese, dass es 
sich dabei lediglich um eine Annahme handelt. 
Unabhängig ob NEFZ oder WLTP gibt es immer 
eine konsistente Bemessungsgrundlage. Das ist 
keine unterschiedliche Besteuerung, sondern es 
richtet sich nach diesen Werten. Deshalb ist an 
dieser Stelle nichts zu beanstanden.  

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Vielen Dank. 
Nächster Fragesteller für die CDU/CSU-Fraktion ist 
Herr Dr. Murmann.  

Abg. Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU): Da Sie 
schon darauf hingewiesen haben, dass die Rege-
lung mit dem Stichtag sinnvoll ist, möchte ich an 
meine erste Frage anknüpfen und noch einmal den 
Verband der Automobilindustrie und den Verband 
der Internationalen Kraftfahrzeughersteller fragen. 

Sie gehen davon aus, dass es zu bis zu 20 Prozent 
höheren Werten kommen kann. Können Sie bitte 
noch einmal erläutern, wie Sie dazu kommen? 
Liegt das an dem Verfahren, das jetzt auch die 
Ausstattung der Fahrzeuge berücksichtigt, oder wie 
ist das zu erklären? Es gibt auch Vorschläge, diese 
Werte gleich von Anfang an mit einem Abschlag zu 
belegen. Warum sollte das sinnvoll sein? Bitte er-
klären Sie, was aus Ihrer Sicht dafür oder dagegen 
spricht. 

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Herr Dr. Koers, 
bitte.  

Sv Dr. Martin Koers (Verband der Automobil-
industrie e. V. (VDA)): Bei den um 20 Prozent 
höheren Werten handelt es sich um einen Durch-
schnittswert. Ich hatte eben erläutert, dass die 
Industrie gemeinsam mit der Kommission schon 
seit Jahren an der Einführung des WLTP arbeitet. 
Das Ergebnis der Messverfahren zeigte, dass die 
CO2-Werte im Durchschnitt um 20 Prozent höher 
als im heutigen NEFZ liegen werden.  
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Wie gesagt, ursprünglich war der NEFZ auch nie 
dafür gedacht, CO2 zu messen. Das ist im Laufe der 
Zeit entstanden, weil CO2 eine immer größere 
Bedeutung zugekommen ist. Der WLTP versucht, 
bestimmte, im NEFZ vom Gesetzgeber erlaubte 
Toleranzbereiche, die natürlich im Wettbewerb 
auch von Automobilherstellern entsprechend 
genutzt wurden, zu minimieren. Man muss sich 
das wie bei einem Schwimmsportler vorstellen, der 
in einem Wettkampf ins Wasser springt, sich natür-
lich alle Haare abrasiert und versucht, möglichst 
glatt ins Wasser zu gleiten, um die letzte Milli-
sekunde herauszuholen. So haben auch Automobil-
hersteller versucht, ihre Fahrzeuge innerhalb des 
gesetzlichen Rahmens in den entsprechenden Test-
verfahren zu optimieren. Wir verurteilen zutiefst, 
dass es dort auch Fehlschläge gab, aber das ist ein 
völlig anderes Thema. Man kann aber nicht sagen, 
dass in den entsprechenden Testverfahren generell 
betrogen wird, nur weil in diesem Bereich Fehler 
gemacht wurden.  

Im NEFZ waren die Flexibilitäten und Bandbreiten 
beim Testen wesentlich größer, als sie zukünftig im 
WLTP sein werden. Wir als Automobilindustrie be-
grüßen das ausdrücklich. Wir sind für klare, strikte 
Messungsvorgaben, damit alle möglichen Band-
breiten eliminiert werden. Das wurde getan. Des-
halb hat der WLTP im Durchschnitt 20 Prozent 
höhere CO2-Werte.  

Wir sagen, dass der Grund für die Einführung einer 
CO2-basierten Kfz-Steuer eine Lenkungswirkung 
war. Es geht in der Kfz-Steuer nicht um den abso-
luten Verbrauch eines Fahrzeugs. Das ist Thema 
der Mineralölsteuer. Wenn ein Autofahrer bei-
spielsweise an der Ampel einen „Kavalierstart“ 
macht, muss er häufiger tanken, weil mehr Kraft-
stoff verbraucht wird. Dieser Mehrverbrauch wird 
über die Mineralölsteuer abgedeckt. Je häufiger das 
Fahrzeug zur Tankstelle muss, desto mehr Kraft-
stoff wird benötigt, desto höher ist die Steuer, die 
dieser Kunde zahlt.  

Eine CO2-basierte Kfz-Steuer ist eingeführt worden, 
um eine Lenkungsfunktion zu geben. Ist der Ford 
Fiesta effizienter als beispielsweise der VW Polo 
oder der Opel Corsa? Dieser Effizienzvergleich än-
dert sich nicht, ganz gleich, ob ich das Fahrzeug im 

NEFZ oder im WLTP messe. Deshalb dürfen wir bei 
der Umstellung von NEFZ auf WLTP nicht den 
Fehler machen, unterschiedliche Dinge, die wir mit 
einer Besteuerung bezwecken, miteinander zu ver-
mischen. Wenn es beispielsweise darum geht, eine 
Kfz-Steuer weiter zu ökologisieren, ist das ein ge-
sondertes Thema. Das darf aber nicht mit der 
WLTP-NEFZ-Diskussion vermischt werden. Hier 
geht es um eine technokratische Umstellung. Man 
hat heute in Celsius gemessen, man misst zukünftig 
in Fahrenheit, die Wärme draußen bleibt die glei-
che. Wir messen heute in NEFZ, wir messen zu-
künftig in WLTP, der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs 
hat sich aber real nicht verändert. Und nur darum 
geht es in der KfZ-Steuer. Vielen Dank.  

Sve Dr. Monika Wünnemann (Verband der Auto-
mobilindustrie e. V. (VDA)): Ich möchte noch etwas 
zum Thema „Steueraufkommen“ sagen. Wir haben 
natürlich auch sehr begrüßt, dass die Umstellung 
erst zum 1. September 2018 erfolgen wird. Dadurch 
wird Rechtssicherheit gewährt und es gibt eine an-
gemessene Übergangszeit, in der die neuen Werte 
noch nicht gelten.  

Obwohl hier keine aktive Steuererhöhung durch 
Anhebung des Steuertarifs vorgenommen wurde, 
sehen wir es dennoch als ‘‘Steuererhöhung durch 
die Hintertür‘‘, die nach dem Koalitionsvertrag 
ausdrücklich unterbleiben sollte. Aus Sicht der 
Automobilindustrie möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir es nicht für sachgerecht halten, durch 
diesen dynamischen Verweis Steuermehreinnah-
men zu erzielen, die in nicht unbeträchtlicher 
Höhe in dem Referentenentwurf angegeben wur-
den.  

Deshalb haben wir auch die Einführung eines Ab-
schlagsfaktors vorgeschlagen – eine pauschale 
Korrektur über den Steuertarif, um diese rein tech-
nische Umstellung angemessen auf den Verbrau-
cher zu überführen und über diese einfach um-
setzbare Abschlagsmöglichkeit einen Ausgleich 
herzustellen. Das ist aus unserer Sicht sachgerecht, 
damit hier nicht einfach durch die Hintertür Steu-
ermehreinnahmen erfolgen.  
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Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Wir haben nicht 
beschlossen, keine Steuermehreinnahmen zu be-
kommen. Herr Schnurrer, bitte. 

Sv Alexander Schnurrer (Verband der Interna-
tionalen Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK)): Die 
technischen Dinge hat Herr Dr. Koers schon aus-
führlich ausgeführt. Auch wir haben festgestellt, 
dass sich diese 20 Prozent bei den Messungen 
ergeben haben. Wir gehen auch davon aus, dass 
dies durch die Messverfahren bedingt ist.  

Aber wir legen auch großen Wert darauf, dass die 
Effizienz der Fahrzeuge die gleiche bleibt. Die 
Fahrzeuge sind nach wie vor identisch. Deshalb 
fordern wir auch diesen Abschlag.  

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Vielen Dank. 
Nächster Fragesteller für die Fraktion DIE LINKE. 
ist Herr Pitterle.  

Abg. Richard Pitterle (DIE LINKE.): Vielen Dank. 
Meine Fragen gehen an Frau Saar von der Deut-
schen Umwelthilfe. Mit dem Gesetzentwurf soll 
geregelt werden, dass für die Kraftfahrzeugsteuer ab 
dem 1. September 2018 realitätsnähere CO2-Werte 
anzuwenden sind. Diese resultieren aus der neuen 
weltweit harmonisierten Testprozedur zur Ermitt-
lung der Abgabeemission leichter Kraftfahrzeuge, 
also WLTP. Für wie realitätsnah halten Sie das 
neue Messverfahren WLTP?  

Zweitens: Besteht nach Ihrer Ansicht trotz Einfüh-
rung des neuen Messverfahrens weiterhin Ergän-
zungs- bzw. Korrekturbedarf bei der Erfassung von 
Kfz-Emissionen? 

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Frau Saar, bitte.  

Sve Dorothee Saar (Deutsche Umwelthilfe e. V.): 
Vielen Dank für die Einladung und für die Gele-
genheit, hier sprechen zu können. Ich möchte da 
anknüpfen, wo Herr Dr. Koers aufgehört hat.  

Tatsächlich ist die Kfz-Steuer mit dem Bezug zu 
den CO2-Emissionen ein Lenkungsinstrument. 

Deshalb sind wir froh, dass wir mit der Umstellung 
auf den neuen Testzyklus realistischen CO2-Anga-
ben im Pkw-Bereich einen Schritt näher gekommen 
sind, und dadurch eine bessere Möglichkeit haben, 
Fahrzeuge mit geringen CO2-Emissionen entspre-
chend günstiger zu behandeln.  

Das neue Verfahren ist realitätsnäher und schließt 
gewisse Schlupflöcher. Es ist aber nach wie vor ein 
Laborverfahren. Deshalb muss es aus unserer Sicht 
durch Straßenmessungen ergänzt werden. Auch 
diese werden derzeit verhandelt. Der Fokus liegt 
dabei bislang auf der Messung von Stickoxid-
emissionen. Aber auch hier werden CO2-Mes-
sungen hinzukommen.  

Bei der Bemessung der Kfz-Steuer muss am Ende 
das Messergebnis zugrunde gelegt werden – ohne 
irgendwelche Korrekturverfahren. Ansonsten wür-
de man den Vorteil, den man durch dieses neue, 
realistischere Verfahren genießt, gleich wieder 
zunichtemachen.  

Seit ungefähr 2009 ist die Lücke zwischen den im 
NEFZ ermittelten Angaben und den realen Ver-
bräuchen angewachsen. Mittlerweile beträgt diese 
Lücke nach Angaben von Forschungsinstituten 
mehr als 40 Prozent. 2009 ist zugleich das Jahr, in 
dem die CO2-basierte Kfz-Steuer eingeführt wurde. 
Da sind sicherlich Zusammenhänge zu vermuten.  

Das neue Messverfahren WLTP ist realistischer, 
aber es bedarf noch zusätzlicher Messungen, die 
die Emissionen im realen Betrieb erfassen. Danke-
schön.  

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Vielen Dank. Die 
nächste Fragestellerin für die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ist Frau Paus.  

Abg. Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ich 
habe eine Frage an das Forum Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft und eine Frage an Herrn Lott-
siepen.  

Herr Klusmann, es wurde gerade schon erwähnt, 
dass wir uns noch immer im Testbetrieb bewegen 
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und dass es mit dieser Umstellung noch immer 
nicht darum geht, dass die Real Drive Emissions 
die Grundlage für die Besteuerungen sind.  

Deshalb noch einmal meine Frage: Inwieweit gehen 
Sie davon aus, dass wir bei diesem Testverfahren 
reale Werte bekommen? Halten Sie die genannten 
Schätzungen von 20 Prozent für realistisch? Inwie-
weit würde ein Vergleich zwischen dem bisherigen 
Verfahren und den Real Drive Emissions zu ande-
ren Werten führen?  

Meine Frage an Herrn Lottsiepen: Von der Auto-
mobilindustrie wurde schon zweimal angemerkt, 
dass man von einer Aufkommenserhöhung ausgeht, 
auch wenn das in dem Referentenentwurf nicht 
mehr enthalten ist. Bitte geben Sie uns Ihre Ein-
schätzung zur Frage der Aufkommenserhöhung 
und zu den im Referentenentwurf ursprünglich 
formulierten 435 Millionen Euro. 

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Herr Klusmann, 
bitte.  

Sv Björn Klusmann (Forum Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft e. V. (FÖS)): Vielen Dank für die 
Frage. Ich kann mich dem anschließen, was Frau 
Saar bereits ausführte. Die vorgesehene Umstellung 
auf den WLTP ist natürlich ein Fortschritt. Die 
Werte werden dadurch weniger falsch sein als 
bisher. Wir bewegen uns aber nicht im Rahmen der 
Genauigkeit, die notwendig wäre. Diese Genau-
igkeit wäre nur mit Real Drive Emissions, also 
Straßentestverfahren, erreichbar. Man wird also bei 
der Anwendung dieser Verfahren in Zukunft we-
niger falsche, aber immer noch falsche Werte ha-
ben. Das heißt, die Kfz-Steuer wird die bereits an-
gesprochene ökologische Lenkungswirkung auch 
weiterhin nicht in dem Maße entfalten können, wie 
es erforderlich wäre.  

Die ökologische Lenkungswirkung ist das eine – 
ich möchte aber einmal auf die fiskalische Wirkung 
eingehen. Die bereits genannten Werte kann ich so 
bestätigen, auch unsere Studie zu dem Thema Kfz-
Steuer bestätigt das. 2001 gab es zwischen den 
gemessenen und den im damaligen Prüfzyklus 
festgestellten Werten noch Abweichungen von acht 

Prozent. Dieser Wert ist bis 2015 auf 42 Prozent 
angewachsen. Das heißt, die Realität auf der Straße 
bewirkt 42 Prozent höhere Emissionen, als in dem 
aktuell gültigen Prüfzyklus ermittelt werden. In Zu-
kunft wird das geringer sein, und Sie haben etwa 
20 Prozent mehr Einnahmen.  

Ich will aber auf diese hinter uns liegende Phase 
eingehen, um noch einmal zu verdeutlichen, wie 
groß die fiskalische Dimension ist. In den Jahren 
2010 bis 2015 wurde aufgrund dieser Abweichun-
gen der Messwerte zu den realen Emissionen 
3,3 Milliarden Euro Kfz-Steuer zu wenig einge-
nommen. Man kann natürlich argumentieren, dass 
sich der relative Vergleich zwischen den Fahrzeu-
gen durch die Umstellung dieses Systems nicht än-
dert. Aus fiskalischer Perspektive ist der Unter-
schied aber schon erheblich. Auch aus Verbrau-
cherperspektive spielt der Unterschied eine Rolle, 
denn ich als Verbraucher will natürlich vorher ge-
nau wissen, wie dieses Fahrzeug einzuschätzen ist.  

Der Staat hat also 3,3 Milliarden Euro zu wenig ein-
genommen, weil die Angaben abweichend von den 
realen Emissionen waren. Insofern ist es ein positi-
ver Schritt, den wir vor uns sehen, aber es ist bei 
Weitem noch nicht hinreichend, wenn wir über 
42 Prozent Abweichung und ungefähr 20 Prozent 
Mehreinnahmen reden. Daran kann man schon ab-
lesen, dass wir noch weit von der Realität entfernt 
sein werden. Wir glauben, dass das so nicht weit 
genug geht. Wir müssen auf die Real Drive Emis-
sions gehen und dann auch die gesamte Steuerar-
chitektur mit in den Blick nehmen. Wenn wir die 
realen CO2-Ausstöße haben, müssen wir noch ein-
mal grundsätzlich über dieses Instrument nachden-
ken. Wir glauben, dass man sich das zusammen mit 
der Energiesteuer anschauen muss.  

Wenn man wirklich zu den realen Emissionen 
kommen will, ist es aus unserer Sicht nicht ziel-
führend, auch noch den Hubraum als Bemessungs-
grundlage zu haben. Wir haben ein CO2-Minde-
rungsziel, kein Hubraum-Minderungsziel. Das 
scheint insofern, auch mit Blick auf die Elektro-
mobilität nicht der richtige Weg zu sein.  

Vorsitzende Ingrid Arndt-Brauer: Vielen Dank. 
Herr Lottsiepen, bitte.  
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Sv Gerd Lottsiepen (Verkehrsclub Deutschland 
e. V. (VCD)): Frau Arndt-Brauer, sehr geehrte 
Damen und Herren, gerne nehme ich für den VCD 
Stellung. Ich bin zunächst gefragt worden, ob wir 
es hier mit einer Steuererhöhung zu tun haben? 
Aus unserer Sicht ist das nicht der Fall. Es ist 
vielmehr eine Anpassung an die Realität, die längst 
überfällig ist. Wenn jetzt der CO2-Wert nach WLTP 
festgesetzt wird, ist das ein allererster Schritt. Das 
reicht aber längst noch nicht aus. Herr Klusmann 
und Frau Saar haben ausführlich geschildert, dass 
in den letzten Jahren erhebliche Steuereinnahmen 
entgangen sind, weil der zu besteuernde Wert weit 
unter dem realen Wert liegt. Die Differenz beträgt 
etwa 40 Prozent, was Steuereinnahmen in Höhe 
von 3,3 Milliarden Euro ausmacht.  

Ich möchte einen zweiten Aspekt ansprechen. Es 
wurde bereits die Zeitspanne von 2009, als die Kfz-
Steuer reformiert wurde, bis heute angesprochen. 
Im Jahr 2009 haben wir nicht bei null angefangen. 
Damals gab es bereits „Mondwerte“, da die realen 
Werte ungefähr 20 Prozent höher waren. Seitdem 
sind laut KBA und VDA die NEFZ-Emissionen, 
nach denen besteuert wird und welche noch eine 
Zeit-lang weiter gelten, um 18 Prozent gesunken. 
Jetzt bejammern sie, dass nach dem WLTP eine 
Erhöhung um 20 Prozent eintritt. Wenn man aber 
2009 betrachtet und die genannten 18 Prozent 
addiert, dann ist man ganz nah bei den 20 Prozent. 
Ich traue der Autoindustrie zu, dass man bis zum 
01.09.2018 garantiert über 20 Prozent weniger 
NEFZ-Ausstoß nach diesem Verfahren messen 
wird. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass da 
einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. Das be-
deutet, dass jeder Autofahrer, der im September 
2018 einen Neuwagen kauft und dadurch zum 
Beispiel ein Fahrzeug aus dem Jahr 2009 ersetzt, 
ein gleichwertiges Fahrzeug erwerben kann und 
trotzdem auch nach dieser Reform weniger Steuern 
zahlt. Wer einen PKW kauft, der besonders energie-
effizient ist, zahlt deutlich weniger Kfz-Steuern als 
bisher und wer ein Elektroauto kauft, ist sogar für 
zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit. Nur am Ran-
de sei hier erwähnt, dass die Kfz-Steuer heute nie-
driger als in den 50er und 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts ist. 

Wie kann man da von einer Steuererhöhung spre-
chen und verlangen, dass dieser Satz gesenkt wer-

de? Der VCD sagt eindeutig, dass dieser Satz nicht 
gesenkt werden darf. Wir regen eine grundlegende 
Kfz-Steuerreform im Rahmen einer ökologischen 
Finanzreform an. Sie werden nicht umhinkommen, 
in den nächsten Jahren über diesen Satz zu disku-
tieren und neu zu entscheiden, da die Steuerein-
nahmen deutlich sinken werden. Dafür sind mehre-
re Faktoren verantwortlich. Da ist einmal das Elek-
troauto zu nennen. Wenn die Ziele der Bundesre-
gierung und der Autoindustrie im Wesentlichen 
erreicht werden, wird es 2020 beziehungsweise 
spätestens 2025 500.000 neu zugelassene Elektro-
fahrzeuge geben. Für batterieelektrische Fahrzeuge 
sind keine Steuern zu entrichten. Bei Plug-in-
Hybriden ist eine niedrigere Steuer zu entrichten. 
Bei 500.000 Fahrzeugen, multipliziert mit einer 
durchschnittlichen Steuer von 100 Euro, kommt es 
im Ergebnis pro Jahr durch diese Neuzulassungen 
zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 50 Millio-
nen Euro. Überdies sinkt durch den Abgasskandal 
die Zulassung von Dieselfahrzeugen, welche viel 
höher als Benziner besteuert sind. Dies kann mit 
der unterschiedlichen Mineralölsteuer begründet 
werden. Auch gehen wir davon aus, dass die CO2-
Grenzwert-Gesetzgebung der EU weiter gehen wird. 
Wir werden im Jahr 2025 circa 70 Gramm CO2  
nach WLTP haben, heute sind es nach NEFZ 
127 Gramm. Da kann man sich ausrechnen, wie 
stark die Steuereinnahmen des Staates sinken 
werden. 

Vorsitzende: Vielen Dank. Nächster Fragesteller für 
die SPD-Fraktion ist Herr Schwarz. 

Abg. Andreas Schwarz (SPD): Recht herzlichen 
Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Knobloch. Im 
Gesetzentwurf steht, dass es haushalterisch keine 
Auswirkungen gibt. Gleichzeitig merkt man aber, 
dass das Verfahren doch Verschiebungen mit sich 
bringen kann. Ist das heute schon realistisch ein-
schätzbar, und welche Auswirkungen hat das auf 
die Kfz-Steuer?  

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Dewes. 
Der Zoll ist immer das „Mädchen für alles“ und 
bekommt von uns viele Aufgaben übertragen. Wel-
che Erwartungen haben Sie an den Gesetzentwurf 
und wie beurteilen Sie vor allem die Aussage, dass 
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für die Verwaltung, sprich für Sie, kein zusätz-
licher Erfüllungsaufwand entsteht? 

Vorsitzende: Herr Knobloch, bitte. 

Sv Matthias Knobloch (Auto Club Europa e. V. 
(ACE)): Danke für die Frage und die Gelegenheit 
zur Diskussion. Ich muss die Frage differenziert 
beantworten. Es gibt auf der einen Seite, wie auch 
von den Kolleginnen und Kollegen vom VDA und 
VDIK erwähnt, eine pauschale Erhöhung in Höhe 
von 20 Prozent. Das heißt für viele Menschen, dass 
zu diesem Stichtag plötzlich eine Erhöhung auf sie 
zukommen wird. Es hilft gar nichts zu sagen, wir 
müssen es so machen. Es geht eben auch – entge-
gen der Auffassung der Kolleginnen und Kollegen 
vom VDA – darum, dass wir den Menschen das 
Thema Klimaschutz verkaufen. Diese ganze Dis-
kussion um den NEFZ als reiner Vergleichswert, 
der mit der Realität nichts zu tun hat, wird beim 
Endverbraucher nicht ankommen. Dafür braucht 
man realistische Annahmen. 

Zur Frage der Abschätzung und ob es tatsächlich 
20 Prozent geben wird oder nicht: Erstens haben 
wir noch einige Zeit bis dahin und zweitens wäre 
beispielsweise ein Abschlag auch nicht besonders 
sinnvoll. Es gibt Hersteller, die haben beim NEFZ 
alles ausgenutzt, und es gibt Hersteller, die waren 
diesbezüglich relativ zurückhaltend. Erste Tests 
zeigen, dass es Fahrzeuge geben wird, für die nach 
dem Stichtag nicht mehr Steuern gezahlt werden 
müssen. Es wird andere Fahrzeuge geben, für 
welche drastisch mehr zu zahlen sein wird. Da 
stellt sich die Frage, wessen Schuld das ist. Das ist 
die Schuld der Hersteller, die das vorher auf dem 
Prüfstand „verbockt“ haben. Wenn man jetzt den 
Weg eines pauschalen Abschlages geht, bestraft 
man diejenigen Hersteller, die jetzt schon sauber 
gearbeitet haben, und die anderen werden plötzlich 
belohnt.  

Folglich wird es eine Steuererhöhung geben, die 
aber sehr ungleichmäßig sein wird. Es wird von 
Fahrzeug zu Fahrzeug und von Hersteller zu Her-
steller eine Veränderung geben, die generell erst-
mal ein Steuermehraufkommen herbeiführen wird. 
Dieses wird nach und nach zurückgehen. 

Ferner sollte man nicht von sozialer Härte spre-
chen, denn die Kfz-Steuer ist in Deutschland so-
wieso sehr gering. Wir haben eine geringere Len-
kungswirkung. Insoweit ist zu unterscheiden: Die 
Kfz-Steuer hat eine Lenkungswirkung hin zur An-
schaffung von Fahrzeugen, die Mineralölsteuer hat 
eine Lenkungswirkung beim Verbrauch von Fahr-
zeugen. Die generell relativ geringe Kfz-Steuer wird 
partiell ansteigen. Es wird ein Steuermehraufkom-
men geben. Aber im Sinne der „Klimasteuerehr-
lichkeit“ müssen wir letztendlich damit leben, 
auch wenn es nicht das Ziel dieser Umstellung sein 
sollte, Steuermehreinnahmen zu erreichen. Sie 
werden kommen, und ich denke, das müssen wir 
dann auch verkaufen können. 

Vorsitzende: Herr Dewes, bitte. 

Sv Dieter Dewes (BDZ – Deutsche Zoll- und Fi-
nanzgewerkschaft): Vielen Dank, Herr Schwarz. 
Eine Stichtagsregelung bringt Rechtssicherheit, und 
dafür muss man in Kauf nehmen, dass eine unter-
schiedliche Besteuerung vor und nach dem Stich-
tag von einem zum anderen Modell gegeben ist. 
Das ist so und ändert nichts daran, dass ab dem 
Zeitpunkt eine absolute Rechtssicherheit für alle 
Fahrzeuge besteht. 

Zur Frage des Aufwands kann gesagt werden, dass 
in dem Fall tatsächlich kein großer Erfüllungsauf-
wand zu sehen ist. Unabhängig von WLTP oder 
NEFZ werden die CO2-Werte für erstmals zugelas-
sene Personenkraftwagen dem Zoll von den Zulas-
sungsstellen übermittelt und damit die Bemes-
sungsgrundlage festgelegt.  

Jetzt zur These, dass da eine Vielzahl von Anfragen 
auf den Zoll zukommt. Das trifft für die Kraftfahr-
zeugsteuer aus anderen Gründen zu. Hier war es in 
der Vergangenheit so und wird auch zukünftig so 
sein, dass es eher beim Verkäufer liegt, diese Frau-
gen zu beantworten, und nicht an demjenigen, der 
die Steuer festsetzt. Es ist gewöhnlich so, dass man 
einen PKW kauft, egal ob Diesel oder Benziner, mit 
einem bestimmten CO2-Ausstoß, und danach rich-
tet sich die Besteuerung. Wir rechnen mit sehr 
wenigen Anfragen und gehen davon aus, dass das, 
was hier im Gesetzentwurf steht, keinen spürbaren 
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Erfüllungsaufwand für die Verwaltung auslösen 
wird.  

Vorsitzende: Vielen Dank. Nächster Fragesteller für 
die CDU/CSU-Fraktion ist Herr Dr. Murmann. 

Abg. Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU): Ich würde 
gerne auf die Lenkungswirkung zurückkommen 
und eine Frage an den VDA stellen. Wenn ich zu-
künftig ein Auto mit anderen Ausstattungsmerk-
malen kaufe, die eine höhere Steuerwirkung nach 
sich ziehen, muss man dann nicht davon ausgehen, 
dass da eine Lenkungswirkung bei der Entschei-
dung eintritt? Inwieweit ist diese Annahme denn 
schon in ihre Studien eingeflossen? 

Die zweite Frage richtet sich an den Internationalen 
Kraftfahrzeugverband. Soweit ich das verstanden 
hab, weiß man heute noch nicht, wie genau das 
Verfahren aussehen wird. Es wurde gesagt, auf der 
Straße ist das eigentlich immer deutlich anders. Es 
liegt natürlich auch extrem am Fahrer, wie viel CO2 
ausgestoßen wird. Können Sie bitte erläutern, wie 
dieses WLTP-Verfahren angewandt wird und viel-
leicht auch welchen zusätzlichen Aufwand das 
erzeugt? Letztendlich müssen die Automobilher-
steller wahrscheinlich deutlich mehr Prüfzyklen 
durchlaufen, was ich auch als sinnvoll erachte. Für 
mich stellt sich die Frage, wie viel realistischer ist 
denn das dann wirklich? Ein anderer Fahrer gibt 
mehr oder weniger Gas oder macht Kick-Starts, was 
sich sicherlich auf den Verbrauch und damit die 
Mineralölsteuer auswirkt. Aber wenn ich einen 
anderen Zyklus habe, muss sich das doch auch auf 
die Zulassung oder das WLTP-Verfahren auswir-
ken. Wie funktioniert das? Vielleicht können Sie 
das noch mal erklären. 

Vorsitzende: Herr Dr. Koers, bitte 

Sv Dr. Martin Koers (Verband der Automobil-
industrie e. V. (VDA)): Zu Beginn möchte ich 
anmerken, dass es sich hier um eine Kaufsteuer 
und nicht um eine Verbrauchssteuer handelt. Das 
wird immer durcheinander gebracht. Die Ver-
brauchssteuer wird abgedeckt über die Tankstellen-
rechnung. Je ineffizienter ein Fahrzeug hinsichtlich 
des Verbrauchs ist, umso mehr Mineralölsteuer 

wird gezahlt. Hier geht es um eine Kaufsteuer, das 
heißt, wie effizient ist das Fahrzeug, beispielsweise 
wie effizient ist der Ford Fiesta im Vergleich zum 
VW Polo. Im NEFZ gibt es einen Wert für ein Fahr-
zeug. Das Vorteilhafte am WLTP ist, dass die Son-
derausstattungen, die sich ein Kunde für das Fahr-
zeug konfiguriert, mitberücksichtigt werden. Wenn 
Sie sich zukünftig am Rechner ein Fahrzeug konfi-
gurieren und beispielsweise eine Dachreling, 
schwere Boxen oder eine ganz besonders schwere 
Lederausstattung haben möchten, wird sich ihr 
CO2-Wert verändern. Das ist heute nicht so, denn 
die Sonderausstattung beeinflusst den CO2-Wert 
des Fahrzeugs nicht, sondern es gibt einen zertifi-
zierten CO2-Wert. Der WLTP hat hingegen für jedes 
Fahrzeug unter Berücksichtigung der spezifischen 
Sonderausstattung einen entsprechenden CO2-
Wert.  

Das begrüßen wir auch, aber trotzdem sollte es eine 
pauschale Korrektur geben. Dadurch würde ein 
Fahrzeug, das eine extrem hohe Sonderausstattung 
hat, weniger begünstigt, als ein Fahrzeug, das keine 
Sonderausstattung hat. Das ist auch richtig so, weil 
dann die Lenkungswirkung so eintritt, dass das 
Fahrzeug mit einer hohen Sonderausstattung im 
Vergleich zu einem Fahrzeug mit einer niedrigen 
Sonderausstattung eine höhere Kfz-Steuer zahlen 
wird. Vor dem Hintergrund ist der pauschale 
Korrekturfaktor im Sinne der Lenkungswirkung für 
den Kauf darin zu sehen, dass der Käufer von 
einem Fahrzeug mit hoher Sonderausstattung 
strenger als ein Käufer von einem Fahrzeug mit 
einer geringen Sonderausstattung herangezogen 
wird.  

Ich hoffe, dass damit verdeutlicht wurde, dass die 
Sonderausstattung im WLTP eine Rolle spielt, im 
NEFZ hingegen nicht. Durch einen pauschalen Ab-
schlagsfaktor wird die Sonderausstattung beson-
ders berücksichtigt, um eine Lenkungsfunktion 
beim Kauf zu erzielen. 

Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Schnurrer, bitte. 

Sv Alexander Schnurrer (Verband der Inter-
nationalen Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK)): 
Wie Sie schon selbst festgestellt haben und auch 
Herr Dr. Koers gerade ausgeführt hat, ist auf Grund 
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der verschiedenen Sonderausstattungen, die 
miteinfließen müssen, der Messaufwand deutlich 
erhöht. Wir gehen jetzt schon von Engpässen aus, 
denn bis zum 31.08.2018 müssen alle Fahrzeuge, 
die jetzt schon im Handel sind und die danach 
verkauft werden sollen, noch mal nachgemessen 
werden, weil sie nur noch zugelassen werden 
können, wenn sie einen WLTP-Wert haben.  

Natürlich spielt auch der persönliche Fahrstil des 
Fahrers eine sehr große Rolle. Auch der WLTP-
Wert ist nach wie vor ein Laborwert, sodass die 
persönlichen Fahreigenschaften oder Fahrvorlieben 
der einzelnen Autofahrer gar nicht einfließen, auch 
wenn der WLTP jetzt deutlich dichter dran sein 
sollte. Insgesamt wird der Messaufwand deutlich 
größer sein, als er bisher gewesen ist.  

Vorsitzende: Vielen Dank. Nächster Fragesteller ist 
Herr Dr. Murmann. 

Abg. Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU): Ich möchte 
dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeug-
hersteller eine Frage zu dem CO2-Kompass der EU-
Kommission stellen. Können Sie uns erläutern, was 
die Vor- oder Nachteile von diesem Kompass-
verfahren sind? Hat das auch Auswirkungen auf 
die Besteuerung? Hätten wir damit mehr oder 
weniger Einnahmen, wenn man so eine Umrech-
nung durchführen würde? Diese Frage richtet sich 
auch an den ACE. 

Vorsitzende: Herr Schnurrer, bitte. 

Sv Alexander Schnurrer (Verband der Inter-
nationalen Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK)): 
Das Kompassmodul wird gerade aktuell entwickelt, 
um die WLTP-Werte, die sich aufgrund der WLTP-
Messungen ergeben, in NEFZ-Werte umzurechnen. 
Die NEFZ-Werte werden bis Ende 2020 noch benö-
tigt, um zu messen, ob das Klimaziel eingehalten 
worden ist. Die Entwicklung dieses Systems ist von 
der EU-Kommission begleitet worden. Das ist kein 
pauschaler Abschlag, sondern es wird für jedes 
Fahrzeug ein individueller NEFZ-Wert aufgrund 
dieses Moduls errechnet. 

Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Knobloch, bitte. 

Sv Matthias Knobloch (Auto Club Europa e.  V. 
(ACE)): Das könnte ich nur genauso erklären wie 
mein Vorredner. 

Vorsitzende: Vielen Dank. Nächster Fragesteller für 
die SPD-Fraktion ist Herr Schwarz. 

Abg. Andreas Schwarz (SPD): Recht herzlichen 
Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Knobloch. Aus 
dem Bundesrat gibt es eine Forderung nach einem 
Förderprogramm zur Reduzierung des Schadstoff-
ausstoßes in Innenstädten. Welche Maßnahmen 
wären aus Ihrer Sicht erforderlich, um den Schad-
stoffausstoß vor allem in durch Stickoxide belas-
teten Innenstädten zu reduzieren? 

Vorsitzende: Herr Knobloch, bitte. 

Sv Matthias Knobloch (Auto Club Europa e. V. 
(ACE)): Es gibt da verschiedenste Probleme. Es gibt 
einerseits die Neufahrzeuge und andererseits die 
Bestandsfahrzeuge. Bei den Neufahrzeugen muss 
klar sein, dass realistische Messwerte anzusetzen 
sind. Wenn ein Fahrzeug heute die Messwerte 
nicht einhält - WLTP ist das eine, RDE (Real Dri-
ving Emissions) ist das andere -, gehört dieses Fahr-
zeug nicht auf die Straße, sondern zurück zum Her-
steller und muss nachgebessert werden. Wir kön-
nen es uns unter dem Gesichtspunkt des Gesund-
heitsschutzes in den Städten nicht mehr erlauben, 
noch länger zu warten. An das Thema Neufahrzeu-
ge ist wirklich sehr radikal heranzugehen. Ich neh-
me ungern das Wort „Zulassungsverbot“ in den 
Mund, aber tendenziell möchte mir jemand mal 
erklären, warum ein Fahrzeug, das nachweislich 
die Werte nicht erreicht, heutzutage noch in der 
Innenstadt fahren darf. Dafür ist schwierig zu 
argumentieren. 

Nächstes Thema ist die Frage, was machen wir mit 
den Menschen, die ältere Fahrzeuge im Sinne von 
zwei bis drei Jahre alten Fahrzeugen haben, und 
wie kann man dafür Übergangslösungen finden. 
Als Verband haben wir auch einen sozialen An-
spruch. Es ist vollkommen klar, dass man bei allen 
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möglichen Nachrüstoptionen mit Sicherheit die 
Fahrzeuge nicht so sauber hinbekommen könnte, 
wie es in den Städten jetzt notwendig wäre. Müs-
sen wir da nicht einen gewissen Kompromiss ein-
gehen und ganz dringend genau prüfen, was denn 
letztendlich machbar ist? VW hat uns gezeigt, dass 
mit relativ geringen Maßnahmen einiges bei der 
Schadstoffreduzierung geändert werden kann. Wir 
wissen, dass wir bei älteren Fahrzeugen nicht auf 
den Euro-6-Wert kommen. Wir müssen aber letzt-
endlich ein Verfahren einrichten - ich nenne das 
Ganze mal Task Force Schadstoffe -, bei dem sich 
die Hersteller zusammensetzen und erörtern, was 
denn möglich ist. Jede Reduzierung bei Bestands-
fahrzeugen führt dazu, dass die Luft in den Städten 
besser wird. Das ist eine Frage, die sich Politik und 
die Hersteller relativ schnell stellen müssen: Wie 
könnte im Prinzip ein mögliches Nachrüstver-
fahren oder Verbesserungsfahren aussehen? Aus 
der Sicht der Menschen, die in den Städten leben, 
müssen wir relativ schnell eine Verbesserung er-
reichen und dazu kann Euro 6 alleine nicht das 
Ausschlaggebende sein, weil man damit sämtliche 
Bestandsfahrzeuge außen vor lässt. 

Vorsitzende: Vielen Dank. Nächster Fragesteller für 
die Fraktion DIE LINKE. ist Herr Pitterle. 

Abg. Richard Pitterle (DIE LINKE.): Dankeschön. 
Ich möchte meine nächste Frage an Frau Saar von 
der Deutschen Umwelthilfe und an Herrn Klus-
mann vom Forum Ökologisch-Soziale Markwirt-
schaft stellen. 

Frau Saar, Sie haben vorhin gesagt, dass durch die 
Umstellung auf das WLTP-Messverfahren einige 
Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Welche 
wurden denn nicht geschlossen und wie beurteilen 
Sie die Betrugsanfälligkeit bei dem neuen Mess-
verfahren. Diese Frage ist dann auch an Herrn Klus-
mann gerichtet. 

Vorsitzende: Frau Saar, bitte. 

Sve Dorothee Saar (Deutsche Umwelthilfe e. V.): 
Vielen Dank. Welche Schlupflöcher sind nicht ge-
schlossen? Die Fahrzyklen, die in den unterschied-
lichen Testverfahren vorgesehen werden, unter-

scheiden sich darin, dass der alte Zyklus nur eine 
sehr langsame Beschleunigung auf eine vergleichs-
weise geringe Höchstgeschwindigkeit hatte. Das ist 
jetzt ein bisschen abgemildert, das heißt die 
Höchstgeschwindigkeit, die im Labor simuliert 
wird, ist höher. Es gibt mehr Einschränkungen 
hinsichtlich der vorgeschriebenen Labortempe-
ratur. Diese liegt jetzt nicht mehr zwischen 20 und 
30 Grad, sondern das Temperaturfenster ist enger 
gefasst worden. Das mag einem jetzt komisch vor-
kommen, aber das kann man natürlich in Zusam-
menhang damit bringen, dass man weiß, dass bei 
den Abgasemissionstests sowie bei den CO2-Erhe-
bungen tatsächlich auch Kriterien eine Rolle ge-
spielt haben, die genau auf diese Frage eingehen, 
das heißt Dauer des Fahrzyklus oder auch Labor-
temperatur. Es sind sicherlich jetzt realistischere 
Vorgaben gegeben. Es bleibt aber ein Test, und 
auch das RDE-Verfahren bleibt ein Test. Auch bei 
den Straßenmessungen beim RDE wird es eine 
genormte Straßenmessung geben, die extremes 
Fahrverhalten wie Kavalierstart oder vier Kisten 
Selter im Kofferraum und Ähnliches nicht ab-
decken wird. Diesen Puffer wird man immer haben. 

Was nach wie vor offen ist, ist die sogenannte 
Zykluskennung, das heißt die Möglichkeit der 
Fahrzeuge, das Testverfahren durch eine bestimmte 
Softwaremanipulation zu erkennen und nach 
dieser Erkennung in ein besonders effizientes 
Fahrverhalten zu wechseln. Vielleicht ein Beispiel 
dafür: Das kann dadurch eintreten, dass das Fahr-
zeug erkennt, dass es sich fortbewegt, die Räder 
werden gedreht, aber das GPS zeigt keine räum-
liche Veränderung an. Es sitzt ein Fahrer im Auto, 
aber der Gurt ist nicht fixiert. Oder auch wie es bei 
Porsche kürzlich durch die Presse ging, das Fahr-
zeug wird bewegt, aber die Lenkradsäule bewegt 
sich nicht. Das sind alles Möglichkeiten, die wohl 
nicht zur Praxis gehören, aber auf jeden Fall vor-
gekommen sind und das verfälscht natürlich die 
Werte. Genau deswegen brauchen wir zusätzliche 
Straßenmessungen und unabhängige Kontrollen, 
die auch mal den Zyklus rückwärts fahren oder 
dabei die Fahrertür auflassen oder irgendwelche 
anderen Überraschungen mit sich bringen, sodass 
die Erkennbarkeit der Prüfsituation aufgebrochen 
wird. So ist das auch in den USA der Fall. Danke-
schön. 
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Vorsitzende: Herr Klusmann, bitte. 

Sv Blörn Klusmann (Forum Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft e. V. (FÖS)): Bezüglich der tech-
nischen Unterschiede zwischen den beiden Prüf-
zyklen kann ich jetzt keine weitergehenden An-
gaben machen. Das von Frau Saar Gesagte können 
wir bestätigen.  

Ich will noch auf eine Konsequenz hinweisen, die 
sich aus dem Festhalten an diesem grundsätzlichen 
Ansatz ergibt. Es ist vorhin schon einmal die Ge-
sundheitsthematik angesprochen worden sowie die 
besondere Bedeutung der NOx-Werte und ich 
möchte die fiskalische Dimension ergänzen. Da ist 
es eben ganz entscheidend, wie präzise die Test-
verfahren sind, da beim Einhalten oder beim ver-
meintlichen Einhalten der Euro 6-Norm eine be-
sondere Kfz-Steuerbefreiung gilt. Wir müssen 
feststellen, dass aufgrund der unzutreffenden NOx-
Werte wegen der Abweichungen zwischen realen 
Emissionen und den Laborwerten sehr vielen 
Fahrzeugen diese Befreiung zu Unrecht gewährt 
worden ist. Allein die NOx-Thematik macht Ein-
nahmeausfälle von 10 bis 18 Millionen Euro aus. 
Das ist deshalb noch relevanter, weil es hier um 
einen präzisen Grenzwert geht und nicht um eine 
Bandbreite, die dann als Bemessungsgrundlage 
herangezogen wird. Dieser Problematik entgeht 
man auch nicht durch die, wie gesagt, begrüßens-
werte Umstellung dieses Verfahrens. 

Vorsitzende: Vielen Dank. Letzte Fragestellerin für 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist Frau Paus. 

Abg. Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herz-
lichen Dank. Ich habe noch mal eine Frage an Herr 
Lottsiepen. Was halten Sie von der einheitlichen 
Umstellung zu diesem einen Stichtag. Hier wurde 
es ja allgemein begrüßt, was ist Ihre Auffassung 
dazu? 

Und ich hätte noch mal eine Rückfrage an Frau 
Saar von der DUH. Der VDA hat relativ klar for-
muliert, dass das neue Verfahren eigentlich nur 
eine allgemeine Erhöhung um 20 Prozent ist. Der 
ACE hat formuliert, dass er das ein bisschen anders 
einschätzt. Der VDA hatte dann noch mal 

nachgelegt und gesagt, dass es zwar eine gewisse 
Differenzierung zwischen den Typen gibt, aber die 
Grundaussage bleibe, dass es eine pauschale Erhö-
hung um 20 Prozent sei. Das unterstellt ja, dass das, 
was im letzten Jahr unter dem Begriff „Schummel-
software“ ablief, entweder nicht stattgefunden hat 
oder das jetzt bei dem WLTP-Verfahren genauso 
geschummelt wird wie bei dem NEFZ-Verfahren. 
Die DUH hatte sich selber sehr viel Mühe gegeben, 
noch einmal zu prüfen, wie realistisch das ist. Das 
FÖS hatte darauf hingewiesen, dass sich zwischen 
NEFZ und RDE über die Jahre große Unterschiede 
entwickelt haben. Meine konkrete Frage ist, wie 
schätzen Sie das ein? Denken Sie, diese 20 Prozent 
sind der richtige Wert? Gehen Sie auch davon aus, 
dass es 20 Prozent sind, oder was ist Ihre Einschät-
zung, zu welchen Veränderungen der WLTP führen 
wird? Gibt es da große Unterschiede? 

Vorsitzende: Herr Lottsiepen, bitte. 

Sv Gerd Lottsiepen (Verkehrsclub Deutschland 
e. V. (VCD)): Ich möchte vorab noch einen Punkt 
ergänzen. Weder beim WLTP noch beim NEFZ 
wird zum Beispiel die Klimaanlage mitgemessen. 
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese für fünf 
bis zehn Prozent des Verbrauchs eines Kraftfahr-
zeugs verantwortlich ist. Beide Messverfahren sind 
an dem Punkt überhaupt nicht realistisch. 

Jetzt zur Frage von Frau Paus zur Stichtagsrege-
lung. Es ist völlig nachzuvollziehen, dass die Fi-
nanzverwaltungen einen einheitlichen Stichtag 
wollen. Das soll jetzt der 01.09.2018 sein. Ein 
Stichtag ist aber nicht zwingend, man könnte es 
auch anders machen. Ich habe mal versucht nach-
zurechnen, was denn dabei rauskäme, und ich bin 
auf einen Betrag von unter zehn Millionen Euro 
gekommen, die dort mehr eingenommen werden 
könnten. Aber die Datenlage ist unübersichtlich 
und vor allen Dingen kriegen Sie die Zahl von 
Fahrzeugen, die aufgrund eines neuen Typzulas-
sungsverfahrens innerhalb eines Jahres neu zuge-
lassen sind, nirgendwo heraus. Wir haben, als es 
damals um das Kältemittel und eine geänderte Ge-
setzgebung ging, gelernt, wie kreativ die Autoin-
dustrie Fahrzeuge mit Hilfe von alten Typzulas-
sungen zugelassen hat. Zum Beispiel der Golf VII, 
das meistverkaufte Auto in Deutschland, hat keine 




